
GZ. RV/7501213/2016

IM NAMEN DER REPUBLIK

 

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter R über die am 08.09.2016 eingebrachte
Beschwerde des FT, A1, gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt
Wien, Magistratsabteilung 67- Parkraumüberwachung, vom 17.08.2016, Zahl MA
67-PA-644789/6/8, wegen der Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs. 2 Wiener
Parkometerabgabeverordnung, ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005 in Verbindung mit § 4
Abs. 1 Wiener Parkometergesetz 2006, LGBl. für Wien Nr. 9/2006, jeweils in der geltenden
Fassung, zu Recht erkannt:

 

Gemäß § 50 VwGVG wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen und das
Straferkenntnis bestätigt.

Gemäß § 52 Abs 1 und 2 VwGVG hat der Beschwerdeführer binnen zwei Wochen nach
Zustellung dieses Erkenntnisses einen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens
in der Höhe von € 12,00, das sind 20% der verhängten Geldstrafe, zu leisten.

Der Magistrat der Stadt Wien wird gemäß § 25 Abs 2 BFGG als Vollstreckungsbehörde
bestimmt. Der Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens (€ 12,00) ist zusammen
mit der Geldstrafe (€ 60,00) und dem Beitrag zu den Kosten des behördlichen Verfahrens
(€ 10,00) an den Magistrat der Stadt Wien zu entrichten.

Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine ordentliche Revision
durch die belangte Behörde nach Art. 133 Abs. 6 Z 2 B-VG nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

 

Der Magistrat der Stadt Wien als belangte Behörde hat am 17.08.2016 gegen den
Beschwerdeführer (Bf) ein Straferkenntnis, Zahl MA 67-PA-644789/6/8, erlassen, dessen
Spruch lautet:
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"Sie haben am 21.3.2016 um 16:36 Uhr in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in
Wien 01, Salvatorgasse 3, mit dem mehrspurigen Kraftfahrzeug mit dem behördlichen
Kennzeichen X-YU5 folgende Verwaltungsübertretung begangen: Abstellen des
Fahrzeuges ohne dieses mit einem gültig entwerteten Parkschein gekennzeichnet oder
einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben. Die Parkometerabgabe wurde daher
fahrlässig verkürzt.

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt:

§ 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung, ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der
geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006, LGBl. für Wien
Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung.

Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 wird gegen Sie eine Geldstrafe in der Höhe
von EUR 60,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 12 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe, verhängt.

Es wird Ihnen zudem ein Betrag von EUR 10,00 als Beitrag zu den Kosten des
Strafverfahrens auferlegt (§ 64 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes).

Der zu zahlende Gesamtbetrag beträgt daher EUR 70,00."

Das Straferkenntnis wurde folgendermaßen begründet:

Folgender Sachverhalt wurde festgestellt:

Sie haben das verfahrensgegenständliche Kraftfahrzeug an der im Spruch bezeichneten
Örtlichkeit abgestellt, sodass es dort zur angeführten Zeit in einer gebührenpflichtigen
Kurzparkzone gestanden ist, ohne bei Beginn des Abstellens für seine Kennzeichnung
mit einem für den Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteten Parkschein gesorgt bzw.
einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben, da der Parkschein fehlte und kein
elektronischer Parkschein aktiviert war. Demnach haben Sie die Parkometerabgabe
fahrlässig verkürzt.

Die Übertretung wurde Ihnen angelastet.

Sie beeinspruchten Grund und Höhe der an Sie ergangenen Strafverfügung und wandten
in Ihrem Einspruch im Wesentlichen ein, dass Sie Ihr Parkticket rechtzeitig gelöst haben
und sich in unmittelbarer Nähe Ihres Fahrzeuges befanden. Dazu übermittelten Sie eine
Kopie der Parkscheinbuchung.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die Organstrafverfügung, welche von
einem Parkraumüberwachungsorgan der Landespolizeidirektion Wien auf Grund eigener
dienstlicher Wahrnehmung gelegt wurde. Des Weiteren wurde Beweis erhoben durch
Einsichtnahme in die Buchungsdaten für das Fahrzeug bei HANDY Parken.

Wie die Einsichtnahme in die Buchungsdaten bei HANDY Parken ergab, wurde der
Parkschein Nummer 173911057 am 21.03.2016 um 16:36 Uhr für 60 Minuten gelöst.

Rechtlich ist zu bemerken:
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Jeder Lenker eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, der ein solches in einer Kurzparkzone
abstellt, muss bei Beginn des Abstellens die Parkometerabgabe entrichten (§ 5 Abs. 2 der
Parkometerabgabeverordnung).

Die Aktivierung eines elektronischen Parkscheines erfolgt durch Übermittlung einer SMS
an das elektronische System. Über das Mobiltelefon ist die beabsichtigte Parkdauer
einzugeben (Abstellanmeldung) und die Rückmeldung des elektronischen Systems durch
SMS, dass die Transaktion durchgeführt wurde, abzuwarten (Bestätigung). Wird die
Abstellanmeldung durch das elektronische System bestätigt, gilt die Abgabe als entrichtet
oder darf das mehrspurige Fahrzeug für einen fünfzehn Minuten nicht übersteigenden
Zeitraum abgestellt werden (§ 7 Abs. 2 und 3 der Kontrolleinrichtungenverordnung).

Der dem Verwaltungsstrafverfahren zu Grunde liegenden Organstrafverfügung des
eingeschrittenen Kontrollorgans zufolge wurde die Kontrolle des von Ihnen abgestellten
Kraftfahrzeuges um 16:36 Uhr des genannten Tages durchgeführt. Diese Zeitangabe
ist deshalb glaubwürdig, weil den Kontrollorganen des Magistrats der Stadt Wien als
Hilfsmittel für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben elektronische Überwachungsgeräte
(sog. PDA´s) zur Verfügung stehen, welche die zum Beanstandungszeitpunkt aktuelle
Uhrzeit über einen Server beziehen und vorgeben.

Mittels einer Online-Verbindung kann die Aktivierung des elektronischen Parkscheins
überprüft werden. Zum Zeitpunkt der Überprüfung mittels dieser Online-Verbindung war
kein Parkschein gebucht, weshalb die Beanstandung erfolgte.

Ihre offensichtliche Annahme, die Gültigkeit des elektronischen Parkscheins beginne mit
der Sekunde 00 der Minute des Einlangens der Bestätigung - womit Sie gleichsam eine
Rückwirkung unterstellen, sodass beispielsweise bei Erhalt der Bestätigungs-SMS um
17:22:50 Uhr die Gültigkeit des Parkscheins um 17:22:00 Uhr beginnen würde - findet im
Parkometergesetz und den dazu ergangenen Verordnungen keine Deckung.

Entscheidend ist, ob sich der Lenker von seinem Fahrzeug entfernt, bevor er die
Bestätigung der Abstellanmeldung erhält (die Parkometerabgabe nur dann zu
entrichten, wenn man ein Parkraumüberwachungsorgan bemerkt, wäre andernfalls nicht
ausgeschlossen).

Dies war gegenständlich nach den Feststellungen des Parkraumüberwachungsorgans,
gegen deren Richtigkeit im Hinblick darauf, dass dieses zur Wahrheit verpflichtet ist
sowie dessen Eingaben in das elektronische Überwachungsgerät zeitgleich in der
zentralen Datenbank erfasst werden und damit einer ständigen Kontrolle unterliegen,
keine Bedenken bestehen, der Fall.

Dass die Parkscheinaktivierung in derselben Minute wie die Beanstandung erfolgt ist,
ändert daher nach den vorliegenden Verhältnissen an der nicht zeitgerechten Aktivierung
nichts.

Da die Parkometerabgabe bei Beginn des Abstellens des Fahrzeugs (also unverzüglich,
bevor sich der Lenker vom Fahrzeug entfernt) zu entrichten ist und die Abgabe
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bei Verwendung elektronischer Parkscheine (erst) als entrichtet gilt, wenn die
Abstellanmeldung durch das elektronische System bestätigt wird, haben Sie den
Tatbestand der Abgabenverkürzung nach § 4 Parkometergesetz 2006 verwirklicht, die
objektive Tatseite ist daher gegeben (vgl. BFG 18.8.2015, RV/7500838/2015).

Die Abgabe ist mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der Parkscheine)
oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung bei Verwendung eines elektronischen
Parkscheines entrichtet (§ 5 Abs. 1 Parkometerabgabeverordnung kundgemacht im
Amtsblatt der Stadt Wien vom 22.12.2005, Heft Nr. 51).

Dieser Verpflichtung sind Sie nicht nachgekommen.

Nach § 4 Abs. 1 des Parkometergesetzes 2006 genügt zur Strafbarkeit des dort
umschriebenen Verhaltens Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht
lässt, zu der er nach den Umständen verpflichtet, nach seinen geistigen und körperlichen
Verhältnissen befähigt und die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, dass er
einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht.

Auf Grund der Aktenlage war Fahrlässigkeit anzunehmen.

Somit sind sowohl die objektiven, als auch die subjektiven Voraussetzungen für die
Strafbarkeit gegeben.

Sie haben daher die Parkometerabgabe nicht entrichtet und somit fahrlässig verkürzt.

Zur Strafbemessung ist Folgendes auszuführen:

Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu EUR 365,00 zu
bestrafen (§ 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006).

Gemäß § 19 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG sind die Bedeutung des
strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch
die Tat Grundlage für die Bemessung der Strafe.

Gemäß § 19 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG sind im ordentlichen Verfahren
(§§ 40 bis 46) überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden
Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung
bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders
Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes
sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens-
und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der
Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Bei der Strafbemessung wurde der Umstand berücksichtigt, dass Ihnen der
Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit nicht mehr zu Gute
kommt.

Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe und den bis zu EUR 365,00
reichenden Strafsatz, den Unrechtsgehalt der Tat und das Verschulden, ist die verhängte
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Geldstrafe selbst bei fehlendem eigenen Einkommen und Vermögen, sowie Bestehen
etwaiger gesetzlicher Sorgepflichten durchaus angemessen und keineswegs zu hoch,
zumal weitere Milderungsgründe nicht hervorgetreten sind.

Der Ausspruch über die Kosten ist im § 64 Abs. 2 VStG begründet."

In seiner am 08.09.2016 eingebrachten Beschwerde führte der Bf aus:

"Da ich beim Fahrzeug wartend und telefonierend auf die Bestätigung des elektronischen
Parkscheines war, erlaube ich Ihnen, meine Bewegungsdaten meines Mobiltelefones mit
der Nummer +43(699)17969338 in diesem Zeitraum zu erfassen und damit nachzuweisen,
dass ich mich vollkommen korrekt verhalten habe.

Ich beantrage die Auswertung der Daten zu meiner Entlastung."

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Gemäß § 1 Wiener Parkometerabgabeverordnung ist für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO) eine Abgabe zu entrichten.

Gemäß § 5 Abs. 1 Wiener Parkometerabgabeverordnung gilt die Abgabe mit der
ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der Parkscheine) oder mit der
Bestätigung der Abstellanmeldung als entrichtet.

Gemäß § 5 Abs. 2 Wiener Parkometerabgabeverordnung sind zur Entrichtung der Abgabe
der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer zur ungeteilten Hand verpflichtet.
Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einem Gebiet abstellt, für das
eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe bei Beginn des Abstellens des
Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der Durchführung der angeordneten
Kontrollmaßnahmen mitzuwirken.

§ 4 Abs. 1 Wiener Parkometergesetz sind Handlungen oder Unterlassungen, durch die
die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, als Verwaltungsübertretungen mit
Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Unbestritten ist, dass der Bf das Fahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen X-YU5 in
einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Wien 1, Salvatorgasse 3, abgestellt hat, sodass
es dort am 21.3.2016 um 16:36 Uhr gestanden ist.

Laut Aktenlage wurde um 16:36 eine Abfrage durchgeführt, welche ergab, dass keine
Buchung durchgeführt wurde. Zwar wurde laut vorliegendem Buchungsauszug eine
Buchung am 21.3.2016 um 16:36 Uhr durchgeführt, doch war zum Zeitpunkt der Kontrolle
(16:36 Uhr) kein Lenker beim Fahrzeug.

Gegenständlicher Sachverhalt ergibt sich aus den im Akt befindlichen Unterlagen und
wurde vom Parkraumüberwachungsorgan zur Anzeige gebracht.

Es besteht für das Bundesfinanzgericht keine Veranlassung, die Angaben des
Meldungslegers in Zweifel zu ziehen, zumal einem zur Parkraumüberwachung bestellten
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und hierfür besonders geschulten Organ die Wahrnehmung und richtige Wiedergabe
maßgeblicher Sachverhalte, insbesondere bezüglich eines im ruhenden Verkehr
befindlichen Kraftfahrzeuges, wohl zugemutet werden kann. Auch besteht kein Grund
an der Objektivität des meldungslegenden Organs zu zweifeln. Dieses ist zur Angabe
der Wahrheit verpflichtet. Aus dem Akt ergibt sich außerdem kein Anhaltspunkt, dass
der Meldungsleger eine ihm unbekannte Person wahrheitswidrig belasten wollte. (vgl.
VwGH 2.3.1994, 93/03/0203, 93/03/0276). Im Übrigen unterliegt er auf Grund des von ihm
abgelegten Diensteides der Wahrheitspflicht, sodass ihn im Falle der Verletzung dieser
Pflicht straf- und dienstrechtliche Sanktionen treffen würden (vgl. VwGH 28.11.1990,
90/03/0172).

Bestritten wurde der Sachverhalt insofern, als der Bf beim Fahrzeug telefonierend auf die
Bestätigung des elektronischen Parkscheines gewartet habe.

Gemäß § 1 Kontrolleinrichtungenverordnung sind als Hilfsmittel zur Überwachung der
Einhaltung der Vorschriften der Parkometerabgabeverordnung Parkschein e nach dem
Muster der Anlagen oder elektronische Parkscheine  zu verwenden.

§ 7 der Kontrolleinrichtungenverordnung regelt diesbezüglich:

Abs. 1: Abgabepflichtige, die ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer Kurzparkzone
abstellen, haben dafür zu sorgen, dass während der Dauer seiner Abstellung ein
elektronischer Parkschein  aktiviert ist.

Abs. 2: Die Aktivierung eines elektronischen Parkschein es erfolgt durch Übermittlung
einer SMS oder im Wege einer vom Systembetreiber zur Verfügung gestellten
Internet-Applikation über das Internet Protokoll (IP) an das elektronische  System.
Über das Mobiltelefon bzw. das (mobile) Endgerät ist die beabsichtigte Parkdauer
sowie das behördliche Kennzeichen des abgestellten mehrspurigen Kraftfahrzeuges
einzugeben, sofern das behördliche Kennzeichen nicht bereits im Zuge der Einrichtung
des Benutzerkontos im System erfasst wurde (Abstellanmeldung). Danach ist die
Rückmeldung des elektronischen Systems durch SMS oder im Wege einer vom
Systembetreiber zur Verfügung gestellten Internet-Applikation über das Internet Protokoll
(IP) über die durchgeführte Transaktion abzuwarten (Bestätigung).

Abs. 3: Wird die Abstellanmeldung durch das elektronische  System bestätigt, gilt die
Abgabe als entrichtet oder darf das mehrspurige Kraftfahrzeug für einen fünfzehn Minuten
nicht übersteigenden Zeitraum abgestellt werden.

Die Parkometerabgabe ist gemäß den betreffenden gesetzlichen Bestimmungen mit der
Verwirklichung des "Abstellens" zu entrichten. Dies bedeutet, dass der Lenker bereits bei
Beginn des Abstellens des Fahrzeuges auch die Parkometerabgabe zu entrichten hat,
ohne dass er sich zuvor von seinem Fahrzeug entfernt. Entfernt sich jedoch der Lenker
von seinem Fahrzeug, gibt er hierdurch klar zu verstehen, dass aus seiner Sicht die Phase
des Beginns des Abstellens, die zur Abgabenentrichtung zur Verfügung steht, beendet ist
und er den Vorgang des Einparkens für abgeschlossen erachtet.
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Beim Papierparkschein liegt es auf der Hand, dass, wenn sich der Lenker vom Fahrzeug
entfernt, ohne den entwerteten Parkschein  gemäß § 5 Wiener Parkometerverordnung
gut sichtbar anzubringen, die Parkometerabgabe nicht ordnungsgemäß entrichtet wurde.
Gleiches gilt nach Ansicht des Bundesfinanzgerichtes auch für elektronische Parkschein
e, da nach § 7 Abs. 3 Wiener Parkometerverordnung die Abgabe in diesem Fall erst dann
als entrichtet gilt, wenn die Abstellanmeldung durch das elektronische System bestätigt
wird. Entfernt sich der Lenker vor Einlangen dieser Bestätigung vom Fahrzeug, wurde das
Fahrzeug ohne Abgabenentrichtung abgestellt und der Straftatbestand der schuldhaften
Verkürzung der Parkometerabgabe verwirklicht.

In diesem Sinne hat auch der Verwaltungsgerichtshof in seiner ständigen Rechtsprechung
entschieden, dass wenn sich der Lenker, ohne die Pflicht der Abgabenentrichtung zu
erfüllen, vom "abgestellten" Fahrzeug (wenn auch nur zur Besorgung von Parkschein en
in einer Trafik oder etwa ohne die Aktivierungsbestätigung abzuwarten) entfernt, er bereits
den Tatbestand der Abgabenverkürzung nach § 4 Wiener Parkometergesetz verwirklicht
(vgl. VwGH 26.1.1998, 96/17/0354).

Aufgrund der Abfrage durch das Parkraumüberwachungsorgan der LPD Wien um   16:36  
Uhr und Buchung laut vorliegendem Buchungsauszug um   16:36   Uhr verließ der Bf
im vorliegenden Fall somit offensichtlich nach dem Abstellen seines Fahrzeuges am
Tatort vor Einlangen der Bestätigung der Abstellanmeldung durch das elektronische 
System das Fahrzeug, sodass das Fahrzeug ohne Abgabenentrichtung abgestellt und der
Straftatbestand der schuldhaften Verkürzung der Parkometerabgabe verwirklicht wurde.

Der gesamte Arbeitsvorgang (Nachschau nach Parkscheinen, Umrundung des
Fahrzeuges, Eingabe der KFZ Daten, Abfrage im System, Abwarten der Rückmeldung
des Systems, Drücken des Beanstandungsknopfes am PDA Gerät, Eingabe des Tatortes,
der Ordnungsnummer und des Deliktcodes, Ausdrucken der Beanstandung, Verpacken
und Anbringen am Fahrzeug und letztlich die Anfertigung von Fotos dauert so lange, dass
diese Amtshandlung einem beim Fahrzeug befindlichen Lenker nicht verborgen bleiben
kann.

Das Bundesfinanzgericht hält somit das Vorbringen des Bf, er hätte in unmittelbarer
Nähe seines Fahrzeuges gewartet, für nicht den Tatsachen entsprechend. Sofern der Bf
vermeint, dass er anhand der Bewegungsdaten seines Mobiltelefons sein vollkommen
korrektes Verhalten hätte nachweisen können, so wäre es an ihm gelegen, diese Daten
auch vorzulegen.

Die infolge der zum Kontrollzeitpunkt mangels Rückbestätigung durch das elektronische 
System wegen nicht entrichteter Parkgebühr bereits eingetretene Strafbarkeit wird
auch durch eine gegebenenfalls in derselben Minute erfolgte Abgabenentrichtung
durch entsprechende Rückbestätigung per SMS nicht aufgehoben. Entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen ist die Parkometerabgabe bei Beginn des Abstellens
des Fahrzeuges zu entrichten. Mit jeder Entfernung des Lenker von seinem Fahrzeug
vor erfolgter Abgabenentrichtung ist die Phase des Beginns des Abstellens, die zur
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Abgabenentrichtung zur Verfügung steht, beendet und der Vorgang des Einparkens
abgeschlossen, weshalb eine erst nachfolgende Abgabenentrichtung jedenfalls verspätet
ist.

Aus den dargelegten Gründen ist daher sowohl der objektive Tatbestand als
auch die subjektive Tatseite der zumindest fahrlässigen Abgabenverkürzung als
erwiesen anzusehen, zumal nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
(VwGH 7.9.1990, 90/18/0079) auch die Anzeige als taugliches Beweismittel anzusehen
ist und sich der Bf im Verwaltungsstrafverfahren auf das bloße Bestreiten der ihm
angelasteten Übertretungen beschränkt hat, ohne eine schlüssige Gegendarstellung zu
geben.

Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt
gemäß § 5 Abs. 1 VStG zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei
Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne
weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt
eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass
ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.

Grundlage für die Bemessung der Strafe ist gemäß § 19 Abs. 1 VStG die Bedeutung des
strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch
die Tat, wobei nach § 19 Abs. 2 VStG überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung
in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon
die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen sind und auf das Ausmaß des
Verschuldens besonders Bedacht zu nehmen ist. Unter Berücksichtigung der Eigenart
des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 Strafgesetzbuch (StGB) sinngemäß
anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten
des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen und allfälligen Sorgepflichten hat
der Bf keine Angaben gemacht, weswegen von der belangten Behörde zu Recht im
Schätzungswege von durchschnittlichen Verhältnissen ausgegangen wurde (vgl. VwGH
30.6.2004, 2001/09/0120).

Bei der Strafbemessung war gemäß § 19 VStG zu berücksichtigen, dass ein öffentliches
Interesse an der ordnungsgemäßen und fristgerechten Abgabenentrichtung besteht.
Neben der fiskalischen Seite - der Sicherung von Einnahmen - dienen die nach dem
Wiener Parkometergesetz geführten Abgabenstrafverfahren im Besonderen auch der
Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung (vgl. VwGH 16. 5. 2011, 2011/17/0053).
Die Bestimmungen des Wiener Parkometergesetzes dienen nicht primär der Erzielung
von Einnahmen der Gebietskörperschaft, sondern der zweckmäßigen Rationierung der
Möglichkeiten, Fahrzeuge abzustellen, also der besseren Aufteilung des zunehmend
knapper werdenden Parkraumes auf eine größere Anzahl von Fahrzeugen während des
Verbotszeitraumes (vgl. VwGH 28. 11. 2001, 2001/17/0160), oder VwGH 26. 1. 1996,
95/17/0111).
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Wird die Parkometerabgabe nicht mit den hierfür vorgesehenen Kontrolleinrichtungen
entrichtet, entgehen der Gemeinde Wien die entsprechenden Abgaben. Auch wenn
diese Abgaben im Einzelfall in der Regel ein bis sechs Euro nicht übersteigen
werden, ist angesichts der hohen Hinterziehungs- oder Verkürzungsanfälligkeit
der Parkometerabgabe eine Bestrafung in einer Höhe geboten, die sowohl eine
individualpräventive als auch eine generalpräventive Wirkung entfaltet.

Unter Bedachtnahme auf die Strafzumessungsgründe und den bis zu € 365,00
reichenden Strafsatz sowie den Unrechtsgehalt der Tat ist die verhängte Geldstrafe
als angemessen und nicht überhöht  zu betrachten, zumal bei der Strafbemessung
entsprechend den Ausführungen des Straferkenntnisses der Milderungsgrund der
verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit nicht mehr zu Gute kommt.

Die Festsetzung der Ersatzfreiheitsstrafe durch die belangte Behörde entspricht
§ 12 VStG, § 16 Abs. 1 VStG.

Auch die Kostenvorschreibung für das verwaltungsbehördliche Strafverfahren entspricht
dem Gesetz (§ 64 Abs. 1 und 2 VStG).

Die Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid zeigt keine Rechtswidrigkeit
(Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-VG) des angefochtenen Straferkenntnisses auf, die Beschwerde
ist daher gemäß § 50 VwGVG i. V. m. § 24 Abs. 1 BFGG und § 5 WAOR als unbegründet
abzuweisen.

Kosten

Gemäß § 52 Abs. 1 VwGVG i. V. m. § 24 Abs. 1 BFGG und § 5 WAOR ist in jedem
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem ein Straferkenntnis bestätigt wird,
auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens zu
leisten hat.

Dieser Beitrag ist gemäß § 52 Abs. 1 VwGVG i. V. m. § 24 Abs. 1 BFGG und § 5 WAOR
für das Beschwerdeverfahren mit 20% der verhängten Strafe, mindestens jedoch mit
zehn Euro zu bemessen; bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag
Freiheitsstrafe gleich 100 Euro anzurechnen.

Da die verhängte Geldstrafe € 60,00 beträgt, war der Kostenbeitrag mit € 12,00 zu
bemessen.

Der Kostenbeitrag fließt gemäß § 52 Abs. 2 VwGVG dem Bund als jener
Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand des Bundesfinanzgerichtes zu tragen hat.

Vollstreckung

Das Bundesfinanzgericht hat nach § 25 Abs. 2 BFGG in Verwaltungsstrafsachen,
die keine Finanzstrafsachen sind, eine Vollstreckungsbehörde zu bestimmen, um die
Vollstreckbarkeit seiner Entscheidung sicherzustellen (vgl.  Wanke/Unger , BFGG § 25
BFGG Anm. 6).
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Hier erweist sich die Bestimmung des Magistrats der Stadt Wien als zweckmäßig, da dem
Magistrat der Stadt Wien bereits gemäß§ 1 Abs. 1 Z 3 VVG die Vollstreckung der von den
(anderen) Verwaltungsgerichten erlassenen Erkenntnisse und Beschlüsse obliegt (vgl. für
viele ausführlich BFG 13. 5. 2014, RV/7500356/2014).

Zahlung

Der Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens (€ 12,00) ist zusammen mit
der Geldstrafe (€ 60,00) und dem Beitrag zu den Kosten des behördlichen Verfahrens
(€ 10,00) - Gesamtsumme daher € 82,00 - an den Magistrat der Stadt Wien zu entrichten.

Informativ wird mitgeteilt, dass die Einzahlung auf folgendes Bankkonto des Magistrats
der Stadt Wien bei der UniCredit Bank Austria AG erfolgen kann: Empfänger: MA
6 - BA 32 - Verkehrsstrafen, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT38 1200 0006 9625 5207.
Verwendungszweck: Die Geschäftszahl des Straferkenntnisses (MA 67-PA-644789/6/8).

Zur Zulässigkeit einer Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG die
ordentliche Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt,
der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung
fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Mit dem vorliegenden Erkenntnis weicht das Bundesfinanzgericht nicht von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, sondern folgt der in den
obenangeführten Erkenntnissen zum Ausdruck gebrachten Judikaturlinie.

Aus diesem Grund war gemäß § 25a Abs 1 VwGG die Unzulässigkeit der Revision für die
belangte Behörde gegen das vorliegende Erkenntnis auszusprechen.

Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

 

 

 

Wien, am 29. November 2016

 


